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Versetzungsordnung 
 

Ab Version EA 16.0, PA 16.0, IAT 4.0, IAM 3.0 und IAW 4.0 gilt: 
 

1. Versetzung vom 2. in das 3. Semester (Pflichtklausuren) 

Um nach dem 2. Semester in das 3. Semester versetzt zu werden, müssen je nach Fachrichtung in 
3 Fachgebieten mit mindestens „ausreichend“ benotete Leistungen vorliegen. Im  Einzelnen gilt für: 
 
1.1 Elektronik und Datentechnik 

Mathematik 1,2 (151) 
Mittelwert aus Grundl. d. Elektronik 1 und Grundl. d. Elektronik 2 (301/351) 
Digitaltechnik 1,2 (401) 

1.2 Informatik mit Schwerpunkt Technik 

Mathematik 1,2 (151) 
Mittelwert aus Programmierung 1, Programmierung 2 und Übung Progr. (201/301/304) 
Mittelwert aus Grundl. d. Elektronik 1 und Grundl. d. Elektronik 2 (501/502) 

1.3 Informatik mit Schwerpunkt Medien 

Mathematik 1,2 (151) 
Mittelwert aus Programmierung 1, Programmierung 2 und Übung Progr. (201/301/304) 
Mittelwert aus Medientechnik 1 und Medientechnik 2 (450/451) 

1.4 Informatik mit Schwerpunkt Wirtschaft 

Mathematik 1,2 (151) 
Mittelwert aus Programmierung 1, Programmierung 2 und Übung Progr. (201/301/304) 
Mittelwert aus BWL 1, BWL 2, Rechnungswesen 1 und Rechnungswesen 2 (103/104/451/452) 
 

1.4 Physik 

Mathematik 1,2 (151) 
Mechanik 1,2 (251) 
Mittelwert aus Grundl. d. Elektronik 1 und Grundl. d. Elektronik 2 (401/402) 

 
Wird nur ein Fachgebiet mit „mangelhaft“ beurteilt, so erhält die Schülerin oder der Schüler in diesem 
Fachgebiet eine Nachprüfung. Hat eine Schülerin oder ein Schüler an allen Klausuren teilgenommen 
und wird nicht versetzt, so erfolgt eine Rückversetzung in das 1. Semester. 
 
Eine Wiederholung des 1. Studienjahres ist einmal möglich. Eine Wiederholung des 2. Studienjahres 
ist dann nicht mehr möglich. 
 
2. Versetzung vom 4. in das 5. Semester 

Um nach dem 4. Semester in das 5. Semester versetzt zu werden, müssen von den im 3. und 4. 
Semester angebotenen Studienleistungen (SL) in den Fachrichtungen 
 
 Elektronik und Datentechnik:   6 Klausuren / Seminare 
 Informatik mit Schwerpunkt Technik:  6 Klausuren / Seminare 

Informatik mit Schwerpunkt Medien:  6 Klausuren / Seminare 
 Informatik mit Schwerpunkt Wirtschaft:  7 Klausuren / Seminare 
 Physik:      9 Klausuren / Seminare 
 
mit mindestens „ausreichend“ beurteilt worden sein. Wird die erforderliche Anzahl von Studien- 
leistungen nicht erreicht, erfolgt eine Rückversetzung in das 3. Semester, falls das 1. Studienjahr nicht 
wiederholt wurde. Anderenfalls erfolgt die Exmatrikulation. 

 


